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Mitteilung des Senats vom 29. September 2016

Information gemäß Artikel 79 der Landesverfassung über wesentliche Angelegen-
heiten im Beratungsverfahren des Bundesrates

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen hat in seiner Sitzung am 29. September
2016 beschlossen, den Antrag zum

„Bericht über die Ergebnisse der Modellvorhaben zur Einführung einer Modell-
klausel in die Berufsgesetze der Hebammen, Logopäden, Physiotherapeuten und
Ergotherapeuten“

zusammen mit den Ländern Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Rhein-
land-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein in den Bundesrat einzu-
bringen.

Der Senat bittet um Kenntnisnahme.
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Antrag 

der Länder Bremen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Rheinland-

Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

zum

Bericht über die Ergebnisse der Modellvorhaben zur Einführung

einer Modellklausel in die Berufsgesetze der Hebammen,

Logopäden, Physiotherapeuten und Ergotherapeuten

BR-Drs. 479/16

Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt dem Bundesrat zu dem Bericht wie folgt 

Stellung zu nehmen.

Die im Bericht enthaltene Handlungsempfehlung des Bundesministeriums für Ge-

sundheit, die Modellregelung und Evaluation in den Berufsgesetzen Logopäden, 

Physiotherapeuten und Ergotherapeuten um einen Zeitraum von zehn Jahren zu ver-

längern ist abzulehnen. Die Verlängerung ist auf einen Zeitraum von vier Jahren

(2021) zu begrenzen. 

Begründung:

Der Bericht der Bundesregierung, der die Evaluationen von 25 Modellstudiengänge 

zusammenfasst, kommt übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass es dauerhaft wün-

schenswert und machbar ist, primärqualifizierende Studiengänge für die vier beteilig-

ten Berufsgruppen einzurichten. Uneinheitlich ist das Ergebnis hinsichtlich des Um-

fangs der Akademisierung, es wird sich überwiegend für eine Teilakademisierung 

und dafür ausgesprochen, daneben die berufliche/fachschulische Ausbildung zu er-

halten.

Die Empfehlung, die Modellregelungen um weitere 10 Jahre zu verlängern, ist ange-

sichts der einstimmig positiven Ergebnisse der Evaluationen nicht nachvollziehbar,

denn mit einer 10-jährigen Verlängerung wird die überfällige Weiterentwicklung der 

Therapieberufe, die essentieller Bestandteil zur Lösung anstehender Herausforde-

rungen in der Gesundheitsversorgung Deutschlands darstellen, unnötig verzögert. 
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Mit dieser Entscheidung würden die Gesundheitsberufe in Deutschland ungleich be-

handelt. So ist im Entwurf des Pflegeberufegesetzes eine akademische Erstausbil-

dung neben der beruflichen ausdrücklich und unstrittig vorgesehen, bei den Hebam-

men wird es zu einer Vollakademisierung kommen, weil die EU Richtlinie dies vor-

sieht.

Eine vierjährige Verlängerung der Frist (vom 31.12.2017 bis 31.12.2021) wird daher 

als ausreichend angesehen, um eine Anpassung von berufsgesetzlichen Regelun-

gen und hochschulrechtlichen Vorgaben umzusetzen.


